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ABANDERUNGSAN� 

der Abgeordneten Dr. Böseh, Mag. Hammer 

und Kollegen 

zur Reoierunosvorlaoe betreffend den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wehrgesetz 200 I, das 
o b b 

Heeresdisziplinargesetz 2014, das Heeresgebührengesetz 200 I, das Auslandseinsatzgesetz 200 I, das 
Militärbefugnisgesetz, das Sperrgebietsgesetz 2002, das Munitionslagergesetz 2003, das Militärauszeich­
nungsgesetz 2002, das Yerwundetenmedaillengesetz und das Truppenaufenthaltsgesetz geändert werden 
(Wehrrechtsänderungsgesetz 2019 - wRÄG 20 19) 
(509 BIgNR, XXYI.GP) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die im Titel genannte Regierungsvorlage wird wie folgt geändert: 

J. Art. J Z 4 (11eu) lautet: 

»4. § 2 Abs. 3 letzter Satz lautet: 

"Dazu gehören auch sämtliche Planungs-, Übungs- und Ausbildungsmaßnahmen fUr Einsätze nach 
Abs. 1."« 

2. Im Art. I wird I/ach der Z 8 folgende Z 8a eil/gefügt: 

))80. Dem § /0 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) Für Personen nach Abs. 1 und 2 kann der Bundesminister für Landesverteidigung das Ende der 
Wehrpflicht aus wichtigen militärischen Interessen und mit Zustimmung des Betroffenen durch Bescheid 
aufschieben. Ein solcher Aufschub darf jeweils für ein Jahr und insgesamt höchstens fur tunf hintereinan­
der folgende Jahre ausgesprochen werden.''<1 

3. Im Art. I wird 11ach der Z 10 folge11de Z 10a eingefügt: 

))100. Im § 21 Abs. I wird das Wort" doppelten" durch das Wort" dreifachen" ersetzt. 

4. Im Art. 1 wird 11ach der Z 26 folgende Z 26a eingefügt: 

))260. Im § 55a Ab.\'. I Z I wird nach dem Wort "Geburtsdatum" das Wort samt Satzzeichen ", Lichtbild" 
eingefügt. (( 

5. Im Art. I Z 28 werden im § 60 Abs. 2q die Zitiert/11g,,§ 10 Abs. 1" durch die Zitierung,,§ 10 Abs. I 
und 3" .H)wie das l11krafllrete11.wlatum ,, 1. Juli 2019" durch das Inkrajltretensdatuln ,,1. Dezember 
20 19" ersetzt. 

6. Im Art. J Z 29 wird im § 60 Abs. 13 das AujJerkrafllretensdatul11 ,,30. Juni 20 19" durch das AlljJer­

krajltretensdatum ,,30. November 2019" ersetzt. 

7. Art. 2 Z J lautet: 

))/. Im § 7 Abs. 2 und 5, § 12 Abs. I, § /3 Abs. 1 und 4, § 34 Abs. 2, § 37, § 44 Abs. 4, § 67 Abs. 1 bis 4, 
§ 75 Abs. 3 und 4 sowie ill1 § 91 entfa1lenjeweils die Worte "und Sport",(( 

8. Art. 2 Z 2 entfällt; die bisherige11 Z 3 bis 10 erhalten, in der Reihe/�rolge gleichbleiheml, die Be­

zeich11unge11 ,,2." bis ,,9.". 
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9. Art. 2 Z 8 (neu) lautet: 

»8. [m § 89 wird nach Abs. 4 folgender Abs. 4a eingefügt: 

,,(4a) § 7 Abs. 2 und 5, § 12 Abs. I, § 13 Abs. I und 4, § 34 Abs. 2, § 37, § 44 Abs. 4, § 50 Abs. I, 
§ 6 1  Abs. I, § 66 Abs. la, § 67 Abs. I bis 4, § 72 Abs. 4, § 75 Abs. 3 und 4, § 84 sowie § 9 1, jeweils in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB\. I Nr. xx/xxx, treten mit I .  Dezember 2019 in Kraft."« 

10. Im Art. 3 Z 19 wird im § 60 Abs. 2t das Inkrajttretensdatum ,, 1. Juli 2019" durch das Inkrajttre­

tellsdatum ,, 1. Dezember 20 19" ersetzt. 

11. Im Art. 3 Z 20 wird im § 60 Abs. 4g das Außerkrajttretensdatum ,,30. Juni 2019" durch das Außer­

krajttretensdatum ,,30. November 2019" ersetzt. 

12. Im Art. 4 wird nach Z 6 folgende Z 6a eingefügt: 

»6a. 1m § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge "von Personen nach Abs. I" durch die Wortfolge "von Personen 
nach § I" ersetzt. « 

J3.Im Art. 4 Z 7 wird in § 1/ Abs. 21 das Zitat ,,§ 7 Abs. 3 und 4" durch das Zitat ,,§ 7 Abs. 2 bis 4" 
sowie das Inkrafttretensdatum ,, 1. Juli 20 19" durch das Inkrajttretensdatum ,, 1. Dezember 20 19" 
ersetzt. 

/4. Im Art. 4 Z 8 wird im § 12 das Datum ,,30. Juni 2019" jeweils durch das Datum ,,30. November 
20 19" ersetzt. 

15. Im Art. 5 wird nach der Z 6 folgende Z 6a eingefügt: 

»6a. 1m § 22 werden nach Abs. 1 folgende Abs. 1a und 1 b eingefügt: 

,,( 1 a) Personen bezogene Daten sind vor der Verarbeitung auf ihre Erheblichkeit und Richtigkeit zu 
prüfen sowie während der Verwendung zu aktualisieren. Erweisen sich personen bezogene Daten als un­
richtig, so sind diese zu berichtigen oder zu löschen, es sei denn, die Weiterverarbeitung von Falschin­
formationen ist zur Erfüllung der Aufgaben der nachrichtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr erfor­
derlich. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn sie zur Erftillung der Aufgaben der nachrichten­
dienstlichen Aufklärung oder Abwehr nicht mehr benötigt werden und keine andere gesetzlich vorgese­
hene Aufbewahrungspflicht besteht. Soweit personenbezogene Daten nur im Einverständnis mit dem 
Rechtsschutzbeauftragten verarbeitet werden dürfen, haben militärische Organe und Dienststellen nach 
Abs. I diese Daten einmal jährlich daraufl1in zu prüfen, ob ihre Verarbeitung weiterhin erforderlich ist. 
Sollte eine derartige Überprüfung ergeben, dass diese Verarbeitung nicht mehr erforderlich ist, so sind 
diese Daten nach Ablauf von sechs Jahren jedenfalls zu löschen. 

( l b) Wird der Betroffene nach Abs. I informiert, so sind dessen ermittelten personenbezogenen Da­
ten unbeschadet von Abs. I a jedenfalls fur sechs Monate ab dieser Information aufzubewahren. Darüber 
hinaus sind die Daten nicht vor Abschluss eines Rechtsschutzverfahrens zu löschen. Diesfalls sind die 
Daten fur den Zugriff zu sperren und dürfen nur zum Zweck der Information Betroffener oder in einem 
Rechtsschutzverfahren verwendet werden."« 

16. Im Art. 5 wird nach der Z 8 folgende Z 8a eingefügt: 

»8a. 1m § 22 wird nach Abs. 2b folgender Abs. 2c eingefügt: 

,,(2c) Die Übennittlung der Daten nach Abs. 2a und 2b hat über die zentrale DurchlaufsteIle nach 
§§ 102a bis 102c TKG 2003 zu erfolgen. Für den Rechtsschutzbeauftragten ist in der Spezifikation zur 
DurchlaufsteIle ein Zugang vorzusehen, der entsprechend der Aufgaben des Rechtsschutzbeauftragten 
einen Zugang zu den Protokolldaten oder zur Statistik ermöglicht."« 

1 7. Im Art. 5 wird nach der Z 1 1  folgende Z 11 a eingefügt: 

»11 a. [m § 25 Abs. 4 wird nach der Absatzbezeichnung folgender erster Satz eingefügt: 

"Erweisen sich personenbezogene Daten im Falle einer Übermittlung nach Abs. 1 Z 1 bis 3 im Nach­
hinein als unvollständig oder unrichtig, so ist unverzüglich nach § 37 Abs. 8 und 9 DSG betreffend Maß­
nahmen bei unvollständiger oder unrichtiger Datenübermittlung vorzugehen."« 
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18. Art. 5 Z 21 lautet: 

»21. Im § 61 wird nach Abs. 11 folgender Abs. Im eingefügt. 

,,( 1 m) Das Inhaltsverzeichnis, § lAbs. 2, 7 und 12, § 3 Abs. 3, § 9 Abs. I, § 10 Abs. I, § 17, § 22 
Abs. I a und I b, 2a bis 2c und 3, § 22a, § 24 Abs. I, § 25 Abs. 1, 3, 4 und 6, § 26 Abs. 2, § 33 Abs. 3, § 43 
Abs. 5, § 48 Abs. 2 bis 4, § 54 Abs. 5, § 57 Abs. I bis 3 und 5, § 60a sowie § 63, jeweils in der Fassung 

des Bundesgesetzes BG BI. I Nr. xx/xxx, treten mit I. Dezember 20 19 in Kraft."« 

19. Im Art. 5 Z 22 wird im § 61 Abs. 3f das Außerkrajitretensdatum ,,30. Juni 2019" durch das Außer­

krajitretellsdatul11 ,,30. November 20 19" ersetzt. 

20. Im Art. 6 Z 3 wird im § 7 Abs. 8 das Illkrajitretensdatum ,, 1. Juli 20 19" durch das Illkrajitretensda­

tum ,,1. Dezember 20 19" ersetzt. 

21. Im Art. 7 Z 3 wird im § 18 Abs. 8 das Inkrajitretensdatum ,,1. Juli 20 19" durch das Illkrafttretells­

datum " 1. Dezember 2019" ersetzt. 

22. Im Art. 8 Z 7 wird im § 18 Abs. 4g das Il1kf(�fttretellsdatum ,, 1. Juli 20 19" durch das Inkrajitretens­

datulll ,, 1. Dezember 20 19" ersetzt. 

23. Im Art. 9 Z 3 wird im § 6a Ahs. 6 das Inkrajitretensdatum ,, 1. Juli 20 19" durclI das Inkrajitretens­

datum " I. Dezember 2019" ersetzt. 

24. Im Art. 10 Z 4 wird im § 7 Ahs. 4 das IIlkrafttretensdatu11I ,, 1. Juli 2019" durch das Illkrajitretells­

datum " I. Dezember 20 19" ersetzt. 

BEGRÜNDUNG: 

Die Miliz ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Bundesheeres, und die durch Angehörige des Milizstan­
des eingebrachten zivilen Expeltisen stellen nicht nur einen nicht hoch genug einschätzbaren Gewinn für 
das Bundesheer dar, sondern im Vergleich zu einer Beauftragung Externer auch eine große Kostenerspar­
nis. Im Gegensatz zu Berufssoldaten (vgl. § 10 Abs. 2 WG 200 1) gibt es bei Angehörigen des Milizstan­
des derzeit keine Regelungen hinsichtlich des Endes der Wehrpflicht über das 50. bzw. 65. Lebensjahr 
hinaus, womit auch in jenen Fällen, in denen die grundsätzliche Bereitschaft der Betroffenen gegeben 
wäre, auf die entsprechenden Expertisen im Rahmen einer Wehrdienstleistung nicht mehr zurückgegrif­
fen werden kann. Daher soll mit dem vorliegenden Entwurf eine Möglichkeit geschaffen werden, in spe­
zifischen Einzelfallen und ausschließlich mit ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen das Ende ihrer 
jeweils bestehenden Wehrpflicht bescheidmäßig aufzuschieben, womit in diesem spezifischen EinzeIfal­
len die Möglichkeit einer Leistung eines Wehrdienstes über die oben angeftihrten Altersgrenzen hinaus 
gegeben wäre. Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Angelegenheit soll ausschließlich der Bundesminis­
ter ftir Landesverteidigung die in Rede stehende Verlängerung der Wehrpflicht bescheidmäßig verftigen. 

Auf Frauen, die vergleichbare Miliztätigkeiten ausüben, sind auf Grund der Bestimmung des § 39 Abs. 6 
des Wehrgesetzes 200 I die für Wehrpflichtige des Milizstandes geltenden bundesrechtl ichen Vorschriften 
anzuwenden. Vor diesem Hintergrund ist eine gesonderte Regelung ftir die in Betracht kommenden Frau­
en nicht erforderlich. 

Weiters soll in § 55a Abs. I WG 200 I ausdrücklich klargestellt werden, dass auch das Lichtbild einer 
Person zu den Grunddaten zählt und - sofern dies zur jeweiligen Aufgabenerftillung erforderlich ist (zB 

Ausstellung von Ausweisen) - entsprechend verarbeitet werden darf. 

Mit der 2. Dienstrechts-Novelle 20 19, BGBI. I Nr. 58, wurde eine unabhängige Bundesdisziplinarbehörde 
geschaffen. Von dieser Bundesdisziplinarbehörde sollen auch die Aufgaben der Disziplinarkommission 
nach dem Heeresdisziplinargesetz 20 14 (HDG 2014) wahrgenommen werden. Im Artikel 4 der 2. Dienst­
rechts-Novelle 20 19 wurden daher korrespondierende Normen im HDG 20 14 angepasst. Aus diesem 
Grund sind auch entsprechende Forrnalanpassungen in der ggstl. Regierungsvorlage erforderlich. 

Die Verweisungsnorm im § 7 Abs. 2 AuslEG 200 I (Verarbeitung personenbezogener Daten) bezieht sich 
ausschließlich auf Auslandseinsatzpräsenzdienst leistende Personen und ist daher - insbesondere auf 
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Grund der Möglichkeit, auch im Rahmen eines befristeten Dienstverhältnisses zum Bund in einen Aus­
landseinsatz entsendet zu werden (Auslandseinsatz-VB) - zu eng. Mit der vorgesehenen Adaptierung soll 
die in Rede stehende Bestimmung daher auf alle Soldaten im Auslandseinsatz angewendet werden. 

Grundsätzlich gilt, dass flir jene Aspekte der Datenverarbeitung in militärischen Angelegenheiten, die im 
Militärbefugnisgesetz nicht näher geregelt werden, die allgemeinen Bestimmungen des 3. Hauptstück des 
Datenschutzgesetzes (DSG) Anwendung finden. Dies betrifft insbesondere auch die einschlägigen daten­
schutzgesetzlichen Bestimmungen über das Recht auf Berichtigung und Löschung personenbezogener 
Daten. Auf Grund der besonderen Sensibilität der Datenverarbeitung zum Zweck der nachrichtendienstli­
chen Aufklärung oder Abwehr sollen die in Rede stehenden Grundsätze des Datenschutzgesetzes auch 
explizit im Militärbefugnisgesetz (§ 22 Abs. 1 a und I b MBG) nonniert werden. Die Fonnulierung orien­
tiert sich weitgehend an den vergleichbaren Bestimmungen in § 12 Abs. 2 und § 13 des Polizeilichen 
Staatsschutzgesetzes (PStG), BGBI. I Nr. 5/2016, unter Berücksichtigung der materienspezifischen Erfor­
dernisse der nachrichtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr. I m  Hinblick auf die Schutzwürdigkeit 
besonderer personenbezogener Daten, die nur im Einverständnis mit dem Rechtsschutzbeauftragten (d.h. 
mit ausdrücklicher Zustimmung oder durch Verschweigung nach entsprechender Kenntnisnahme durch 
den Rechtsschutzbeauftragten) ennittelt werden durften, soll eine besondere Löschungsverpflichtung 
normiert werden. Diese sieht vor, dass durch periodisch-routinemäßige Überprüfungen die Erforderlich­
keit als Kriterium flir eine weitere Aufbewahrung von Daten festzustellen ist. Darüber hinaus soll flir 
diesbezügliche Zweifelsfalle eine absolute Löschungsfrist vorgesehen werden. Unbeschadet davon sollen 
ern1ittelte personen bezogene Daten weiter aufbewahrt werden dürfen, wenn der Betroffene nach § 22 
Abs. 1 MBG informiert wurde oder ein Rechtsschutzverfahren anhängig ist. 

Im § 25 Abs. 4 MBG soll klargestellt werden, dass bei bestimmten Datenübermittlungen die einschlägi­
gen Grundsätze des Datenschutzgesetzes betreffend die Datenqualität gelten. Dieser Bestimmung orien­
tiert sich an § 56 Abs. 3 des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), BGBI. Nr. 566/1991. 

Aus Gründen der Datensicherheit soll im Militärbefugnisgesetz eine Bestimmung (§ 22 Abs. 2c MBG) 
aufgenommen werden, der zu Folge die Übermittlung der Daten von den Betreibern öffentlicher Kom­
munikationsdienste und sonstigen Diensteanbietem zwingend über die "zentrale DurchlaufsteIle" nach 
dem Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG 2003), BGBI. I Nr. 70/2003, zu erfolgen hat. Hiedurch soll 
auf Grund entsprechender Verschlüsselungsverfahren ein besonders hohes Maß an Datensicherheit ge­
währleistet werden. Die Textierung orientiert sich an die entsprechenden Bestimmungen in § 102a Abs. 1 
und I 02b Abs. 5 des Telekommunikationsgesetzes 2003 (TKG 2003), BGBI. I Nr. 70. 

5/)/ 
��;;G-L-- i. 

� 
/ \ 

, 
V ) ,// 

/ 
( 
I 

AA-158 XXVI. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




		2019-09-26T16:33:08+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




